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Thema: Investorengeführte Arztpraxen und MVZ in Sachsen

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„Vorbemerkung: In letzter Zeit häufen sich Pressemeldungen über soge
nannte „investorengeführte Arztpraxen". Immer mehr niedergelassene
Fachärzte verkaufen ihren Arztsitze an Firmen oder internationale Finan

zinvestoren. (https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2022/Spekulanten-
greifen-nach- Arztpraxen,arztpraxenl 12.html)"

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Aktenzeichen

(bitte bei Antwort angeben)
Z-1053/70/268-2022/112546

Dresden,
'7. August 2022

MACH
WAS

mmm wichtiges
Arbeiten im Öffentlichen Dienst Sachsen

Frage 1: Wie viele Arztpraxen in Sachsen wurden 2019 bis 2021 von Finan
zinvestoren aufgekauft? (Bitte aufgeschlüsselt nach Jahren, Fachrichtung
sowie Landkreisen und kreisfreien Städten.)

Der Staatsregierung liegen dazu keine eigenen Kenntnisse vor.

Auf Nachfrage hat die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) dazu Fol
gendes mitgeteilt:

Einzelpraxen und Berufsausübungsgemeinschaften (BAG) müssen sich aus
schließlich in vertragsärztlicher Trägerschaft befinden. Jedoch können Einzel
praxen und BAG für Investoren im Rahmen von Nachbesetzungsverfahren (und
folgend Integration in ein Medizinisches Versorgungszentrum [MVZ]) relevant
werden.

Eine dahingehende Analyse, wie viele Einzelpraxissitze von 2019 bis 2021
durch MVZ nachbesetzt wurden und in ein MVZ integriert sind, hat für den Be
reich der Zuständigkeit der KVS Folgendes ergeben:
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•  Bereich Geschäftsstelle Chemnitz: 8 Fälle,

•  Bereich Geschäftsstelle Dresden: 8 Fälle,

•  Bereich Geschäftsstelle Leipzig: 10 Fälle.

In Zusammenhang mit einem Zulassungsverzicht eines Vertragsarztes zu Gunsten einer
Anstellung im MVZ (vgl. § 103 Absatz 4a BGB V) wurde durch die KVS eine Auswertung
dahingehend vorgenommen, wie viele Ärzte ihre Tätigkeit in einer Einzelpraxis oder BAG
zu Gunsten einer Tätigkeit in einem MVZ beendet haben. Im Ergebnis gab es in den Jah
ren 2019 bis 2021 insgesamt 156 derartige Fälle.

Grundlage kann hier § 103 Absatz 4a SGB V (Wandlung Zulassung in Anstellung) oder
auch § 95 Absatz 1a Satz 1 SGB V (Gründung MVZ durch zugelassene Ärzte) sein. Von
den 156 Fällen gab es 30 Konstellationen, in denen der Leistungsort der ursprünglichen
Einzelpraxis oder BÄG vollständig in das MVZ übergegangen ist.

Frage 2: Wie viele Medizinische Versorgungszentren wurden 2019 bis 2021 von Fi
nanzinvestoren geführt.? (Bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und Landkreisen und
kreisfreien Städten.)

Der Staatsregierung liegen dazu keine eigenen Kenntnisse vor.

Auf Nachfrage hat die KVS dazu Folgendes mitgeteilt:

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens erlangen die Kassenärztlichen Vereinigungen
grundsätzlich nur Kenntnis darüber, wer Gründer eines MVZ ist und in welcher Rechtsform
das MVZ am Rechtsverkehr teilnimmt. Daraus lässt sich aber die tatsächliche Eigentümer
schaft der Einrichtung nicht herleiten.
Daher lässt sich mit den zur Verfügung stehenden Daten nicht klar ableiten, ob Private-
Equity-Investoren (FEI) ein MVZ betreiben und ob ggf. eine „MVZ-Kettenbildung" stattfin
det.

Insgesamt bestanden zum Stand: 8. März 2022 in Sachsen 221 MVZ. Dabei ist für 29 MVZ
der Sitz der Trägergesellschaft außerhalb von Sachsen vermerkt. Träger der benannten
Einrichtungen sind Vertragsärzte und angestellte Ärzte, ermächtigte Ärzte oder Einrich
tung, Krankenhausträger, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtung, Heilmittelerbringer,
Leistungserbringer nach §§ 132a Absatz 2,132b und 132c Absatz 1 SGB V oder Erbringer
nichtärztlicher Dialyseleistungen nach §126 Absatz3 SBG V. Daneben sind gemeinnützige
Träger, die aufgrund einer Zulassung und Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versor
gung teilnehmen erfasst sowie gemischte Trägerstrukturen.

In der Anlage 1 sind die Fälle zusammengefasst, bei denen es sich, nach dem Kenntnis
stand der KVS um investorengetragene Medizinische Versorgungszentren (iMVZ) handelt.

Frage 3: Beteiligt sich die Staatsregierung an einer Gesetzesinitiative, welche den
Aufkauf von Praxen beschränken soll?

Eine konkrete Gesetzesinitiative ist bisher nicht bekannt.
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Das Thema investorengetragene medizinische Versorgungszentren und die Auswirkungen
auf die Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung wird seit der 94. GMK
intensiv zwischen den Ländern beraten.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretur

Barbara Klep;6c

Anlage
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